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Gültig ab dem 09.10.2025 

Bedingungen für den Überweisungsverkehr 

Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die folgenden Bedingungen.  

I. Allgemein  

1. Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauerauftrags  

Der Kunde kann die C24 Bank GmbH (im Folgenden „Bank“) beauftragen, durch eine Überweisung 

Geldbeträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienstleister des 

Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem 

bestimmten wiederkehrenden Termin einen gleichbleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des 

Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag).  

Bei einer SEPA-Überweisung oder SEPA-Echtzeitüberweisung erfolgt die Zahlung in Euro innerhalb des 

Gebiets des einheitlichen Euro Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA, siehe Anhang 1). 

Eine SEPA-Echtzeitüberweisung kann an jedem Kalendertag rund um die Uhr beauftragt werden und wird 

sofort ausgeführt. 

2. Kundenkennungen  

Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungsempfängers zu verwenden:  

Zielgebiet Währung 
Kundenkennung des 

Zahlungsempfängers 

Inland Euro IBAN1 

Telefonnummer2 

Grenzüberschreitend 

innerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums3 sowie in 

weitere Länder, die an SEPA 

teilnehmen 

Euro IBAN 

Inland oder innerhalb des 

Europäischen 

Wirtschaftsraums 

Andere Währung als Euro IBAN und BIC 

oder 

Kontonummer und BIC 

Außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums 

Euro oder andere Währung IBAN und BIC 

oder 

Kontonummer und BIC 

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben bestimmen sich nach Nr. 12 und Nr. 15 

dieser Bedingungen. 

 

 

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer). 
2 Die Telefonnummer dient ausschließlich als Kundenkennung im Rahmen der Erteilung des Überweisungsauftrags unter   

Zuhilfenahme der Funktion „Geld an Kontakte“ gemäß Nr. 3 Abs. (3) dieser Bedingungen. 
3 Zum Europäischen Wirtschaftsraum siehe Anhang 1. 
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3. Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung  

(1) Erteilung eines Überweisungsauftrags 

Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag in der mit der Bank anderweitig vereinbarten Art und 

Weise (Online Banking) mit den erforderlichen Angaben gemäß Nr. 12 beziehungsweise Nr. 15 dieser 

Bedingungen. Der Kunde hat auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. Unvollständige oder 

fehlerhafte Angaben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus 

können Schäden für den Kunden entstehen. Bei unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank 

die Ausführung ablehnen (siehe auch Nr. 7 dieser Bedingungen).  

(2) Erteilung eines Überweisungsauftrags unter Zuhilfenahme der Fotoüberweisung 

Der Kunde kann ergänzend zu Nr. 3 Abs. (1) dieser Bedingungen Überweisungsaufträge unter Zuhilfenahme 

der Funktion Fotoüberweisung erteilen. Diese Funktion dient lediglich der erleichterten Erteilung von 

Überweisungsaufträgen. Sie ermöglicht dem Kunden, die erforderlichen Angaben gemäß Nr. 12 und Nr. 15 

dieser Bedingungen (z.B.  Zahlungsempfänger, IBAN, BIC, Rechnungsbetrag, Verwendungszweck) auf 

Dokumenten mit Hilfe der Handy-Kamera zu fotografieren oder bestehende Dateien zu importieren.  

Im Anschluss werden digitale Bild-/Textdateien mit den Inhalten der fotografierten bzw. importierten 

Dokumente erzeugt und an die Bank übertragen. Aus diesen Dateien werden mittels einer 

Texterkennungssoftware die erforderlichen Angaben ausgelesen und dem Kunden in Form einer digitalen 

Überweisungsmaske zur Verfügung gestellt.  

Der Kunde hat alle ausgelesenen und ihm zur Verfügung gestellten Überweisungsdaten auf Vollständigkeit 

und Richtigkeit zu überprüfen und muss diese gegebenenfalls korrigieren. Unvollständige oder fehlerhafte 

Angaben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können 

Schäden für den Kunden entstehen. Bei unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die 

Ausführung ablehnen (siehe auch Nr. 7 dieser Bedingungen).  

(3) Erteilung eines Überweisungsauftrags unter Zuhilfenahme der Funktion „Geld an 

Kontakte“ 

Der Kunde kann ergänzend zu Nr. 3 Abs. (1) dieser Bedingungen Überweisungsaufträge unter Zuhilfenahme 

der Funktion „Geld an Kontakte“ erteilen. Diese Funktion dient lediglich der erleichterten Erteilung von 

Überweisungsaufträgen. Sie ermöglicht dem Kunden, Überweisungsaufträge an andere Kunden der Bank, die 

zugleich einen Kontakt im Adressbuch des Mobiltelefons des Kunden darstellen, zu erteilen. Hierzu muss der 

Kunde diese Funktion aktivieren und den Zugriff auf das Adressbuch seines Mobiltelefons gewähren. 

Hierdurch erfolgt ein Abgleich der gespeicherten Kontakte des Kunden mit denjenigen Kunden der Bank, 

welche diese Funktion ebenfalls aktiviert haben. Sofern Kontakte des Kunden ebenfalls als Kunde der Bank 

identifiziert werden können, wird zudem überprüft, ob diese den Kunden ebenfalls als Kontakt in ihrem 

Adressbuch gespeichert haben. Nur dann sind die Kunden gegenseitig in der C24 Bank App sichtbar und es 

können Überweisungsaufträge erteilt werden oder Empfang von Überweisungen bei Kontakten angefragt 

werden. Der Abgleich der Kontakte erfolgt immer auf Basis der gespeicherten Mobilfunknummern.  

Abweichend von Nr. 12 und Nr. 15 dieser Bedingungen hat der Kunde die Kundenkennung sowie den Namen 

des Zahlungsempfängers anzugeben. Diese Angaben werden ebenfalls von der Bank nach dem 

obenstehenden Verfahren abgeglichen. Der Kunde hat bei der Auswahl des Zahlungsempfängers, bei Eingabe 

des Überweisungsbetrags und des Verwendungszwecks auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu 

achten. Unvollständige oder fehlerhafte Angaben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von 

Überweisungen führen; daraus können Schäden für den Kunden entstehen. Bei unvollständigen oder 

fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nr. 7 dieser Bedingungen).  

(4) Überweisungslimit 

Es gilt ein tägliches Überweisungslimit. Die tatsächliche Höhe des Limits ist der C24 Bank App zu entnehmen.  

(5) Autorisierung eines Überweisungsauftrags 

Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag in der mit der Bank vereinbarten Art und Weise. Um die 

Überweisung ausführen zu können, verarbeitet die Bank die hierfür notwendigen personenbezogenen Daten, 

z. B. Name, Verwendungszweck. 
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(6) Mitteilungspflicht der Bank 

Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen Überweisungsauftrags die maximale 

Ausführungsfrist für diesen Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und 

gegebenenfalls deren Aufschlüsselung mit.  

(7) Verwendung von Zahlungsauslösediensten 

Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauftrags an die Bank auch einen 

Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Abs. 33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen. 

4. Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank 

(1) Wirksamwerden des Überweisungsauftrags 

Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Das gilt auch, wenn der 

Überweisungsauftrag über einen Zahlungsauslösedienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch den 

Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank.  

(2) Folgende Bankarbeitstage 

Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Abs. (1) Satz 3 nicht auf einen Bankarbeitstag 

der Bank gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis, so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauf folgenden 

Bankarbeitstag als zugegangen.  

(3) Ausführungsfrist 

Geht der Überweisungsauftrag nach dem im Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen 

Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist 

(siehe Nr. 13 Abs. (2) dieser Bedingung) erst als am darauf folgenden Bankarbeitstag zugegangen.  

(4) SEPA-Echtzeitüberweisung 

Bei einer SEPA-Echtzeitüberweisung gilt abweichend von Absätzen 2 und 3:  

• Ein elektronisch erteilter Auftrag kann an jedem Kalendertag rund um die Uhr zugehen.   

• Ein nicht elektronisch erteilter Auftrag ist zu dem Zeitpunkt zugegangen, an dem die Bank die Daten 

in ihr internes System eingegeben hat. Diese Eingabe beginnt so bald wie möglich, nachdem der 

Auftrag in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank eingegangen ist. 

5. Widerruf des Überweisungsauftrags  

(1) Widerruf von Überweisungen 

Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nr. 4 Abs. (1) und (2) dieser Bedingungen) 

kann der Kunde diesen durch Erklärung gegenüber der Bank widerrufen. Nach dem Zugang des 

Überweisungsauftrags ist vorbehaltlich der Abs. (2) und (3) ein Widerruf nicht mehr möglich. Nutzt der Kunde 

für die Erteilung seines Überweisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, so kann er den 

Überweisungsauftrag abweichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der Bank widerrufen, nachdem er dem 

Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung zur Auslösung der Überweisung erteilt hat. 

(2) Widerruf von Terminüberweisungen 

Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der Überweisung vereinbart (siehe Nr. 

13 Abs. (2) (b) dieser Bedingungen), kann der Kunde die Überweisung beziehungsweise den Dauerauftrag 

(siehe Nr. 1 dieser Bedingungen) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Bankarbeitstags der 

Bank widerrufen. Die Bankarbeitstage der Bank ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Nach 

dem rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden keine weiteren 

Überweisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauerauftrags ausgeführt.  

(3) Widerrufsvereinbarungen  

Nach den in Abs. (1) und Abs. (2) genannten Zeitpunkten kann der Überweisungsauftrag nur widerrufen 

werden, wenn der Kunde und die Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der 

Bank gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag zurück zu erlangen. Nutzt der 

Kunde für die Erteilung seines Überweisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es 

ergänzend der Zustimmung des Zahlungsauslösedienstleisters und des Zahlungsempfängers. Für die 



C24 Bank GmbH Seite 4 von 12 Stand: 09.10.2025 

Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im Preis- und Leistungsverzeichnis 

ausgewiesene Entgelt. 

6. Ausführung des Überweisungsauftrags  

(1) Voraussetzungen für die Ausführung eines Überweisungsauftrags 

Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausführung erforderlichen Angaben 

(siehe Nr. 12 und Nr. 15 dieser Bedingungen) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nr. 3 Abs. (1), Abs. (2) 

und Abs. (3) dieser Bedingungen) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nr. 3 Abs. (5) dieser 

Bedingungen) und ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung 

vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen). Bei einer SEPA-

Echtzeitüberweisung sind zusätzliche Ausführungsbedingungen, dass das vom Kunden festgelegte 

Betragslimit (siehe Nr. 12 Abs. (2) dieser Bedingungen) eingehalten ist und der Zahlungsdienstleister des 

Zahlungsempfängers das SEPA-Echtzeitüberweisungsverfahren unterstützt. 

(2) Angaben zum Zahlungsempfänger 

Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten Zahlungsdienstleister sind 

berechtigt, die Überweisung ausschließlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des 

Zahlungsempfängers (siehe Nr. 2 dieser Bedingungen) auszuführen.  

(3) Unterrichtung über den Kontoauszug 

Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Ausführung von Überweisungen 

auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Weitergehende gesetzliche Regelungen bleiben 

unberührt. 

7. Ablehnung der Ausführung 

(1) Information bei Ablehnung 

Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nr. 6 Abs. (1) dieser Bedingungen) nicht erfüllt, kann die Bank die 

Ausführung des Überweisungsauftrags ablehnen. Ist bei einer SEPA-Echtzeitüberweisung das vom Kunden 

festgelegte Betragslimit (siehe Nr. 12 Abs. (2)) nicht eingehalten, wird die Bank die Ausführung ablehnen. Über 

die Ablehnung wird die Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nr. 13 Abs. (1) 

oder Nr. 16 Abs. (1) dieser Bedingungen vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für 

Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe der 

Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden 

können. 

(2) Erstattung des Überweisungsbetrags 

Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar keinem Zahlungsempfänger, 

keinem Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die 

Bank dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den 

Überweisungsbetrag wieder herausgeben. 

(3) Entgelte bei Ablehnung der Ausführung 

Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrags berechnet die Bank 

das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.  

8. Übermittlung der Überweisungsdaten  

Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der Überweisung enthaltenen Daten 

(Überweisungsdaten) unmittelbar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den 

Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Im Zusammenhang mit der Übermittlung können 

eingeschaltete Dienstleister zur Auftragsdurchführung auch erforderliche Prüfungen der Überweisungsdaten 

vornehmen (insbesondere zur Identifikation und Verhinderung von Zahlungsverkehrsbetrug). Der 

Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu 

denen auch die IBAN des Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen. Bei 

grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland können die Überweisungsdaten 

auch in gemeinsamer Verantwortung mit dem Nachrichtenübermittlungssystem Society for Worldwide 
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Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien verarbeitet und an den 

Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers weitergeleitet werden.  

9. Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen  

Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 

Überweisungsauftrags zu unterrichten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines 

Zahlungsauslösedienstleisters.  

10. Entgelte und deren Änderung  

Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Änderungen der 

Entgelte im Überweisungsverkehr werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres 

Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung 

einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Weg 

angeboten werden. Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese 

annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung 

hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdrücklich treffen. 

Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nr. 11 Abs. 

(4) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

11. Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht  

Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten.  

II. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des 

Europäischen Wirtschaftsraums4 (EWR) in Euro oder in anderen EWR-

Währungen5 

12. Erforderliche Angaben  

(1) Regelangaben  
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:  

• Name des Zahlungsempfängers,  

• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nr. 2 dieser Bedingungen); ist bei Überweisungen 

in anderen EWR-Währungen als Euro der BIC unbekannt, ist stattdessen der vollständige Name und 

die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,  

• Betrag,  

• Name des Kunden,  

• IBAN des Kunden. 

(2) Besondere Bestimmungen für SEPA-Echtzeitüberweisungen 
Die Bank ermöglicht, dass der Kunde ein Betragslimit festlegen kann, das entweder für jeden einzelnen 

Überweisungsauftrag oder die Betragssumme aller Überweisungsaufträge, die am selben Kalendertag 

übermittelt werden, gilt. Das Limit kann jederzeit geändert werden. 

 

(3) Empfängerüberprüfung  
Bevor der Kunde einen Auftrag für eine SEPA-Überweisung oder SEPA-Echtzeitüberweisung autorisiert (siehe 

Nr. 3 Abs. (5) dieser Bedingungen), wird der Name des Zahlungsempfängers mit der IBAN des Zah-

lungsempfängers abgeglichen (Empfängerüberprüfung), wenn der Zahlungsdienstleister des 

 

 

4 Zum Europäischen Wirtschaftsraum siehe Anhang 1.  
5 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische 

Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer 

Forint. 
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Zahlungsempfängers zur Empfängerüberprüfung gesetzlich verpflichtet ist. Die Empfängerüberprüfung wird 

der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers aufgrund der Angaben des Kunden nach Nr.12 Abs. (1)  

durchführen. Die Bank unterrichtet den Kunden über das Ergebnis der Empfängerüberprüfung. Ergibt diese, 

dass die Daten nicht oder nahezu übereinstimmen, teilt die Bank mit, welche Folge eine Autorisierung des 

Auftrages haben könnte.  

Bei einem beleghaften Auftrag unterbleibt die Empfängerüberprüfung, wenn der Kunde zum Zeitpunkt des 

Zugangs des Auftrags nicht in den Geschäftsräumen der Bank anwesend ist. 

Werden Name und IBAN des Zahlungsempfängers von einem Zahlungsauslösedienstleister und nicht vom 

Zahler angegeben, so ist gesetzlich geregelt, dass dieser Zahlungsauslösedienstleister sicherzustellen hat, 

dass die Angaben zum Zahlungsempfänger korrekt sind. 

13. Maximale Ausführungsfrist  

(1) Fristlänge  

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätestens innerhalb der im Preis- und 

Leistungsverzeichnis angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 

eingeht. Abweichend davon beträgt die maximale Ausführungsfrist für eine SEPA-Echtzeitüberweisung 10 

Sekunden. 

(2) Beginn der Ausführungsfrist 

(a) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überweisungsauftrags des Kunden bei 

der Bank (siehe Nr. 4 dieser Bedingungen).  

(b) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Überweisung an einem bestimmten Tag 

oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung 

erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im 

Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. 

Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Bankarbeitstag, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf 

folgenden Bankarbeitstag. Die Bankarbeitstage der Bank ergeben sich aus dem Preis- und 

Leistungsverzeichnis.  

(c) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichenden Währung beginnt die 

Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem der Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt. 

(d) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung einer SEPA-Echtzeitüberweisung an einem 

bestimmten Tag, einem Zeitpunkt eines bestimmten Tags oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder 

an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der 

Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig 

vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. 

14. Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden  

(1) Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung 

Im Fall einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nr. 3 Abs. (5) dieser Bedingungen) hat die Bank gegen 

den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den 

Überweisungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses 

Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung mit der nicht autorisierten 

Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Bankarbeitstags gemäß 

Preis- und Leistungsverzeichnis zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass 

die Überweisung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die 

Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des 

Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und 

zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen 

Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.  



C24 Bank GmbH Seite 7 von 12 Stand: 09.10.2025 

(2) Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer 

autorisierten Überweisung  

(a) Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der 

Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrags insoweit 

verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden 

belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft 

ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom Kunden über einen 

Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom 

Überweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein 

sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag. 

(b) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen 

insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 

der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.  

(c) Im Fall einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank 

fordern, dass die Bank vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des 

Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei die Überweisung 

ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden über 

einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig 

beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht.  

(d) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den 

Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten. 

(3) Ansprüche im Zusammenhang mit der Empfängerüberprüfung  

(a) Autorisiert der Kunde den Auftrag, obwohl ihm die Bank bei der Empfängerüberprüfung gemäß Nr. 12 

Abs. (3) mitgeteilt hat, dass die Daten nicht oder nahezu übereinstimmen, haftet die Bank nicht für die Folgen 

dieser fehlenden Übereinstimmung, wenn sie die Überweisung ausschließlich anhand der vom Kunden 

angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nr. 2 dieser Bedingungen) ausführt. Dies gilt 

auch, wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers die Empfängerüberprüfung nicht 

durchgeführt hat und die Bank den Kunden darüber vor der Autorisierung des Auftrags informiert hat.  

(b) Wurde die Empfängerüberprüfung fehlerhaft durchgeführt und führt dies zu einer fehlerhaften 

Ausführung der Überweisung, so erstattet die Bank dem Kunden auf dessen Verlangen unverzüglich den 

überwiesenen Betrag und bringt gegebenenfalls das belastete Zahlungskonto des Kunden wieder auf den 

Stand, auf dem es sich ohne die Überweisung befunden hätte. Gleiches gilt, wenn der 

Zahlungsauslösedienstleister des Kunden die Empfängerüberprüfung fehlerhaft durchführt.  

(4) Schadensersatz wegen Pflichtverletzung  

(a) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung oder bei 

einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den 

Nr. 14 Abs. (1), Nr. 14 Abs. (2) und Nr. 14 Abs. (3) dieser Bedingungen erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt 

nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das 

einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die 

wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde 

durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 

Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.  

(b) Die Haftung nach Abs. (a) ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht  

• für nicht autorisierte Überweisungen, 

• für fehlerhafte Empfängerüberprüfungen,  

• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,  

• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und  

• für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.  

(5) Haftungs- und Einwendungsausschluss  

(a) Eine Haftung der Bank nach Nr. 14 Abs. (2) und Nr. 14 Abs. (4) dieser Bedingungen ist in folgenden Fällen 

ausgeschlossen:  
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• Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag rechtzeitig und 

ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.  

• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften 

Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nr. 2 dieser Bedingungen) ausgeführt. In diesem 

Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiederbeschaffung einer 

Überweisung nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle 

verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen Empfänger der 

Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die 

Tätigkeiten der Bank nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- 

und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.  

(b) Ansprüche des Kunden nach Nr. 14 Abs. (1), 14 Abs. (2) und 14 Abs. (4) dieser Bedingungen und 

Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder 

aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 

13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 

Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die 

Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 

spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 

Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nr. 14 Abs. (4) dieser 

Bedingungen kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden 

an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die 

Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.  

(c) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände 

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen 

Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden 

werden können, oder  

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.  

III. Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)6 

15. Erforderliche Angaben  

(1) Regelangaben  

Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:  

• Name des Zahlungsempfängers,  

• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nr. 2 dieser Bedingungen), ist bei 

grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist stattdessen der vollständige Name 

und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben, 

• Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anhang 2), 

• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anhang 2), 

• Betrag, 

• Name des Kunden, 

• Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden. 

16. Ausführungsfrist  

(1) Fristlänge  

Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 

 

 

6 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (zum Europäischen Wirtschaftsraum siehe 

Anhang 1). 
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(2) Besonderheiten bei SEPA-Echtzeitüberweisungen 

Bei einer SEPA-Echtzeitüberweisung in einen Drittstaat der SEPA (siehe Anhang 1) wird die Bank den Eingang 

des Überweisungsbetrags beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers innerhalb von 10 Sekunden 

bewirken. Diese Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überweisungsauftrags des 

Kunden bei der Bank (siehe Nr. 4 dieser Bedingungen). Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die 

Ausführung einer SEPA-Echtzeitüberweisung an einem bestimmten Tag, einem Zeitpunkt eines bestimmten 

Tags oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur 

Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so 

ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist 

maßgeblich. Bei Aufträgen von einem nicht auf Euro lautenden Konto des Kunden beginnt die 

Ausführungsfrist erst mit dem Zeitpunkt, an dem der Überweisungsbetrag in Euro vorliegt. Diese 

Währungsumrechnung erfolgt unmittelbar, nachdem der Auftrag erteilt wurde. 

17. Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden  

(1) Erstattung einer nicht autorisierten Überweisung 

(a) Im Fall einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben Nr. 3 Absatz 5) hat die Bank gegen den Kunden 

keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu 

erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den 

Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden 

hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und 

Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die 

Überweisung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank 

einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des 

Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und 

zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen 

Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank. 

(b) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung resultieren, haftet die Bank für 

eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 

beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 

den Schaden zu tragen haben. 

(2) Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer 

autorisierten Überweisung 

Bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung hat der Kunde 

neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach 

Maßgabe folgender Regelungen: 

• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der 

Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, 

in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

• Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt 

sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten 

zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag). 

• Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese 

Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, 

die die Bank besonders übernommen hat. 

(3) Haftungs- und Einwendungsausschluss 

(a) Eine Haftung der Bank nach Nr. 17 Abs. 2 dieser Bedingungen  ist in folgenden Fällen ausgeschlossen: 

• Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim 

Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist. 
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• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften 

Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nr. 2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde 

von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den 

Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für die Tätigkeiten der Bank nach Satz 2 dieses Unterpunkts 

berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 

(b) Ansprüche des Kunden nach Nr. 17 Abs. (1) und Nr. 17 Abs. (2) und Einwendungen des Kunden gegen die 

Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter 

Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag 

der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet 

hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung 

entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 

Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 

maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, 

wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, 

wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst. 

(c) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände  

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen 

Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden 

werden können, oder  

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. 
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IV. Anhang 1:  

Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum („Single Euro Payments Area“, SEPA)  

Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)  

18. Mitgliedstaaten der Europäischen Union: 

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-

Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 

Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, 

Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern.  

19. Weitere Staaten  

Island, Liechtenstein, Norwegen.  

20. Sonstige Staaten und Gebiete (Drittstaaten der SEPA) 

Ålandinseln, Albanien, Andorra, Gibraltar, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, 

Guernsey, Jersey, Insel Man, Moldau, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, San Marino, St. Barthélemy, St. 

Martin (französischer Teil), St. Pierre und Miquelon, Schweiz, Vatikanstadt. 
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V. Anhang 2: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung 

Zielland Kurzform Währung Kurzform Währung 

Belgien BE Euro EUR 

Bulgarien BG Lew BGN 

Dänemark DK Dänische Krone DKK 

Estland EE Euro EUR 

Finnland FI Euro EUR 

Frankreich FR Euro EUR 

Griechenland GR Euro EUR 

Irland IE Euro EUR 

Island IS Isländische Krone ISK 

Italien IT Euro EUR 

Japan JP Yen JPY 

Kanada CA Kanadischer Dollar CAD 

Kroatien HR Euro EUR 

Lettland LV Euro EUR 

Liechtenstein LI Schweizer Franken* CHF 

Litauen LT Euro EUR 

Luxemburg LU Euro EUR 

Malta MT Euro EUR 

Niederlande NL Euro EUR 

Norwegen NO Norwegische Krone NOK 

Österreich AT Euro EUR 

Polen PL Zloty PLN 

Portugal PT Euro EUR 

Rumänien RO Rumänischer Leu RON 

Russische Föderation RU Rubel RUB 

Schweden SE Schwedische Krone SEK 

Schweiz CH Schweizer Franken CHF 

Slowakei SK Euro EUR 

Slowenien SI Euro EUR 

Spanien ES Euro EUR 

Tschechische Republik CZ Tschechische Krone CZK 

Türkei TR Türkische Lira TRY 

Ungarn HU Forint HUF 

USA US US-Dollar USD 

Vereinigtes Königreich 

von Großbritannien 

und Nordirland 

GB Pfund Sterling GBP 

Zypern CY Euro EUR 
 

* Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein 

 

 

 

 

 

 

 


